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STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Herbert-Weichmann- Straße / Am Langenzug

1 Anordnung
Das PK31 als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs für die

Herbert-Weichmann- Straße / Am Langenzug

folgendes an:

-Entfernen der Radwegfurt über die Straße Am Langenzug
-Verdeutlichung der vorhandenen Verkehrsführung durch linkseitiges Verkehrszeichen

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

-Vorhandene weißmarkierte Radwegfurt ersatzlos entfernen
-Aufstellen eines VZ-Trägers mit dem VZ 267 StVO („Verbot der Einfahrt“) in gewölbter Form
+Zusatzzeichen mit dem Text  „nur gesperrt von 4 – 12h“ 

(in Höhe des Gebäudeübergangs Herbert-Weichmann-Straße Nr. 77 zu Nr. 79)

3 Begründung

-In Höhe der Einmündung Am Langenzug ist auf den östlichen Nebenflächen der Herbert-Weichmann-Straße 
keine Radverkehrsführung angeordnet. Aus diesem Grunde darf gemäß der gesetzlichen Vorgabe über die Stra-
ße Am Langenzug keine Radwegfurt markiert sein. Aus dem vorstehenden Grund ist die noch vorhandene 
Weißmarkierung der Radwegfurt ersatzlos zu entfernen. 

-Nach Hinweisen von Bürgern, dass mehrmals täglich einige aus der Straße Am Langenzug kommende Fahr-
zeugführer morgens nach rechts in die Herbert-Weichmann-Straße in Richtung Sierichstraße abbiegen und somit 
unter Missachtung des vorhandenen VZ 267 StVO entgegen der temporär stadteinwärts geltenden Verkehrsfüh-
rung fahren, wurde die Örtlichkeit im Rahmen einer Verkehrsschau in Augenschein genommen.
Um das vorstehend genannte unfallträchtige Verhalten zu minimieren, ist in der Herbert-Weichmann-Straße 
ggü. Am Langenzug zusätzlich ein linksseitiges VZ 267 StVO mit dem Zusatzzeichen  „nur gesperrt von 4 – 12h“ 
aufzustellen. Das aufzustellende VZ 267 StVO ist zur besseren Erkennbarkeit  -auch aus der Straße Am Lan-
genzug- in gewölbter Form zu verwenden.
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4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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